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C) BEGRÜNDUNG 

1. ANLASS, ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

 

Anlass für die 1. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Dillishausen Nord“ ist 

die zusätzliche Baurechtschaffung für die ortsansässigen Firmen – Bauunternehmen ‚Bau 

Sirch GmbH & Co. KG‘ und Schreierei ‚Markus Sirch‘, die sich an den gegebenen Betriebs-

standortes Richtung Osten erweitern möchten. Um die Betriebserweiterungen zu ermögli-

chen und damit die gemeindliche Wirtschaftskraft und Infrastruktur zu sichern, hat sich die 

Gemeinde Lamerdingen dazu entschlossen, den Bebauungsplan „Dillishausen Nord“ zu 

ändern und zu erweitern.  

 

Im Zuge der 1. Änderung und Erweiterung soll auch eine Teilaufhebung des rechtskräftigen 

Bebauungsplanes im Bereich der Fl.Nrn. 332/1, 395/3, 333/1 (TF) und 332 (TF) erfolgen. 

Die Teilaufhebung umfasst damit die ehemaligen Gewerbeflächen GE 1 und GE 2 (einschl. 

der dazwischenliegenden öffentlichen Verkehrsfläche) sowie die ursprüngliche, dem Be-

bauungsplan zugeordnete, Ausgleichsfläche. 

Hintergrund für die Teilaufhebung im Bereich der beiden als GE 1 und GE 2 festgesetzte 

Grundstücke ist, dass damit die im rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzte Bindung 

für die Bebauung als Betriebsleiterwohnhäuser entfallen soll. Zum einem, um damit eine 

künftige Betriebsnachfolge der gewerblichen Bebauung zu erleichtern. Zum anderen, um 

den Genehmigungszustand der beiden bereits vor Aufstellung des rechtskräftigen Bebau-

ungsplanes vorhanden Wohngebäude, die ursprünglich nicht als Betriebsleiterwohnhäuser 

genehmigt wurden, wiederherzustellen. 

Die im Bebauungsplan „Dillishausen Nord“ festgesetzte Ausgleichsfläche wurde aufgrund 

eines Änderungsantrage vom 25.11.2011 auf eine Teilfläche der Fl.Nr. 767 (Gmkg. Dillis-

hausen) verlegt und ist somit an der im Bebauungsplan festgesetzten Stelle hinfällig, so-

dass auch für diese Teilfläche eine Aufhebung sinnhaft ist. 

 

Die Bauleitplanung ist vorrangig unter dem Gesichtspunkt des Erhalts der Erwerbsstruktur 

für die einheimische Bevölkerung sowie dem Erhalt von Arbeitsplätzen im Sinne von § 1 

Abs. 6 Nr. 8 BauGB zu sehen.  

 

Die 1. Änderung und Erweiterung des vorliegenden Bebauungsplanes ist gemäß § 1 

Abs. 3 BauGB erforderlich, um die städtebaulichen Ordnung unter Berücksichtigung ins-

besondere der immissions- und naturschutzfachlichen Belange gewährleisten zu kön-

nen.  

2. BESCHREIBUNG DES PLANBEREICHES 

2.1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes, der sich aus der Planzeichnung 

ergibt, umfasst eine Gesamtfläche von 9.642 m² (1,0 ha) und beinhaltet vollständig die 

Fl.Nrn. 332/2 und 395/4 sowie Teilflächen der Fl.Nrn. 332, 333/1 und 395/2; alle Grund-

stücke befinden sich innerhalb der Gemarkung Dillishausen. 
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2.2 Lage und bestehende Strukturen im Umfeld  

Das Plangebiet, das sich beidseits vom Heiligmahdweg erstreckt, befindet sich im nord-

östlichen Gemeindegebiet von Dillishausen. Es wird im Norden, Osten und Süden wei-

testgehend von Flächen für die Landwirtschaft und im Westen und Südwesten vom 

Siedlungskörper begrenzt. 
 

 
Abb. 1:  Topographische Karte vom Plangebiet und der Umgebung, o.M.  

 (© 2020 Bayerische Vermessungsverwaltung)  

2.3 Bestandssituation (Topografie und Vegetation) 

Das Plangebiet liegt auf einer Höhe von ca. 613 m ü. NN im Westen und von ca. 614 m 

ü. NN im Osten und ist damit nahezu eben.  

Während das westliche Plangebiet, auf dem sich die beiden gewerblichen Bestandbe-

triebe befinden, bereits bebaut bzw. gewerblich genutzt wird, stellen sich die Flächen 

im östlichen Plangebiet als landwirtschaftlich genutzte Acker- und Grünlandflächen dar. 

Baum-/Gehölzstrukturen sind innerhalb des Plangebietes nicht vorhanden. 
 

 
Abb. 2: Luftbild vom Plangebiet (Befliegungsdatum: 11.09.2018), o. M.  

 (© 2020 Bayerische Vermessungsverwaltung) 
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3. PLANUNGSRECHTLICHE AUSGANGSSITUATION 

3.1 Darstellung im Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Lamerdingen stellt das Plangebiet 

im Wesentlichen als Fläche für die Landwirtschaft dar. Lediglich der westliche Teilbe-

reich des Plangebietes ist als nach Osten hin eingegrüntes Dorfgebiet dargestellt. 

Der vorliegende Bebauungsplan weicht von den Darstellungen des wirksamen Flächen-

nutzungsplanes ab, da dieser das gesamte Plangebiet als nach Norden, Osten und Sü-

den eingegrüntes Gewerbegebiet festsetzt. Mit dem vorliegenden Bebauungsplan er-

folgt eine Erweiterung des bereits seit 2010 festgesetzten Gewerbegebietes, für das 

jedoch keine Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgte. Da die vorliegende 1. Än-

derung und Erweiterung des Bebauungsplanes „Dillinshausen Nord“ nicht aus dem wirk-

samen Flächennutzungsplan entwickelt ist, wird der Flächennutzungsplan gemäß § 8 

Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren zum 13. Mal geändert. 

 

 
Abb. 3:  Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan, o.M. 

3.2 Bestehendes Baurecht 

Der rechtskräftige Bebauungsplan „Dillishausen Nord“ in der Fassung vom 02.08.2010 

(rechtskräftig durch Bekanntmachung vom 13.11.2010) wird im Zuge der vorliegenden 

Bauleitplanung einerseits im östlichen Teilbereich geändert und Richtung Osten erwei-

tert und andererseits im westlichen Teilbereich und im Bereich der Ausgleichsfläche 

aufgehoben.  
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Abb. 4:  Rechtskräftiger Bebauungsplan „Dillishausen Nord“, o.M. 

 

Die Änderungen betreffen die ehemaligen Gewerbeflächen GE 3 (Fl.Nr. 395/4) und GE 

4 (Fl.Nr. 332/2), die um 50 m bzw. um 75 m Richtung Osten auf die Fl.Nr. 395/2 (TF) 

bzw. die Fl.Nr. 332 (TF) erweitert werden. Im Änderungsbereich setzt der rechtskräftige 

Bebauungsplan nach Norden, Osten und Süden eingegrünte Gewerbeflächen, die von 

einer öffentlichen Verkehrsfläche voneinander getrennt sind, fest.  

Im Zuge der 1. Änderung und Erweiterung erfolgt eine Verschiebung der 5,0 m breiten 

östlichen Ortsrandeingrünung an den mit der Erweiterung der Gewerbeflächen neu ent-

stehenden östlichen Ortsrand. Die nördliche und südliche Ortsrandeingrünung werden 

in ihrer jeweiligen Breite Richtung Osten fortgeführt. 

Da im Zuge der 1. Änderung und Erweiterung auch eine Teilaufhebung des rechtskräftigen 

Bebauungsplanes erfolgt, wird ein Teil der rechtskräftigen Festsetzungen hinfällig, sodass 

für das gesamte Plangebiet neue Festsetzungen getroffen werden und mit Inkrafttreten die 

ursprünglichen Festsetzungen vollständig ersetzen. 

 

Die mit der 1. Änderung und Erweiterung erfolgende Teilaufhebung betrifft die ehemali-

gen Gewerbeflächen GE 1 (Fl.Nr. 395/3) und GE 2 (Fl.Nr. 332/1), die dazwischengele-

gene öffentliche Verkehrsfläche (Fl.Nr. 333/1 (TF)) und die ca. 175 m östlich des Plan-

gebietes gelegene Ausgleichsfläche (Fl.Nr. 332 (TF)).  

Aufgrund der bereits vorhandenen Wohnbebauung innerhalb der beiden Grundstücke 

GE 1 und GE 2, die schon vor Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes vorhan-

den und nicht als Betriebsleiterwohnhäuser genehmigt waren, ist eine Aufrechterhaltung 

des Bebauungsplanes an dieser Stelle nicht erforderlich. Nach Inkrafttreten der 1. Ände-

rung und Erweiterung des Bebauungsplanes und der damit einhergehenden Teilaufhebung 

richtet sich die baurechtliche Zulässigkeit im Bereich der Fl.Nrn. 332/1 und 395/3 künftig 

nach § 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 5 BauNVO; künftige Bauvorhaben müssen sich somit in 

die Eigenart der näheren Umgebung des Dorfgebietes einfügen.  

Die im Bebauungsplan „Dillishausen Nord“ festgesetzte Ausgleichsfläche wurde aufgrund 

eines Änderungsantrages vom 25.11.2011 auf eine Teilfläche der Fl.Nr. 767 (Gmkg. Dillis-

hausen) verlegt und ist somit an der im Bebauungsplan festgesetzten Stelle hinfällig, so-

dass auch für diese Teilfläche eine Aufhebung sinnhaft ist.  
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4. ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

 

Die Gemeinde Lamerdingen, die am äußersten nördlichen Rand der Planungsregion 

Allgäu liegt, ist sowohl im Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern 2013 (Teilfort-

schreibung 2018) als auch im Regionalplan der Region Allgäu (16) aus dem Jahr 2007 

(letzte Teilfortschreibung 2018) dem allgemeinen ländlichen Raum zugeordnet.  

Bei der Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplanes sind in Bezug auf Ortsentwick-

lung und Landschaftsplanung insbesondere die folgenden Ziele (Z) und Grundsätze (G) 

des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP 2013/2018) und des Regionalplans 

der Region Allgäu (RP 16) zu beachten. 

4.1 Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP 2013/2018)  

 
Abb. 5: Ausschnitt a.d. LEP Bayern 2013 (Teilfortschr. 2018), Anhang 2 Strukturkarte, o.M. 

 

- In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen zu schaffen 

oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume sind weiter zu entwickeln. 

[…] (1.1.1 (Z)); Hierfür sollen insb. die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereit-

stellung und Sicherung von Arbeitsplätzen […] geschaffen oder erhalten werden 

(1.1.1 (G)).  

- Der Ressourcenverbrauch soll in allen Landesteilen vermindert werden. Unvermeid-

bare Eingriffe sollen ressourcenschonend erfolgen (1.1.3 (G)).  

- Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion 

als eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln 

kann, […] er seine eigenständige Siedlungs- und Wirtschaftsstruktur bewahren kann 

und er seine landschaftliche Vielfalt sichern kann (2.2.5 (G)).  

- In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung 

möglichst vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der In-

nenentwicklung nicht zur Verfügung stehen. (3.2 (Z))  

- Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinhei-

ten auszuweisen (3.3 (Z)).  
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- Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insb. für die leistungsfä-

higen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- und Dienst-

leistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden (5.1 (G)). 

4.2 Regionalplan der Region Allgäu (RP 16) 

 
Abb. 6: Ausschnitt a. d. Regionalplan Allgäu (RP 16), Karte 1 Raumstruktur, o.M. 

 

- Es ist anzustreben, die Region vorrangig als Lebens- und Wirtschaftsraum für die 

dort lebende Bevölkerung zu erhalten und sie nachhaltig in ihrer wirtschaftlichen Ent-

wicklung und versorgungsmäßigen Eigenständigkeit zu stärken (A I 1 (G)).  

- In der gesamten Region ist – zur Verbesserung der Grundlagen für die wirtschaftliche 

Entwicklung – eine Stärkung der Unternehmen in Industrie, Handel, Handwerk und 

Dienstleistungsgewerbe anzustreben (B II 1.1 (G)).  

- Auf die Stärkung der mittelständischen Betriebsstruktur als wesentliche Grundlage 

der wirtschaftlichen Entwicklung soll hingewirkt werden (B II 1.2 (Z)). Dabei kommt 

der Bereitstellung geeigneter Gewerbestandorte besondere Bedeutung zu (B II 1.2 

(G)).  

- Dem Erhalt und der weiteren Entwicklung der gewachsenen Siedlungsstruktur der Re-

gion ist entsprechend der Bedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft Rechnung zu 

tragen (B V 1.1 (G)). 

- Einer Zersiedelung der Landschaft soll entgegengewirkt werden. Neubauflächen sollen 

möglichst in Anbindung an bestehende Siedlungseinheiten ausgewiesen werden (B V 

1.3 (Z)). 

4.3 Auseinandersetzung mit den Zielen und Grundsätzen des LEP 2013/2018      

Bayern und des RP (16) Allgäu  

Mit der vorliegenden Bauleitplanung verfolgt die Gemeinde Lamerdingen das Ziel, im 

Anschluss an bestehende Gewerbebetriebe neue Gewerbegebietsflächen auszuwei-

sen, um einerseits den hier ansässigen Gewerbebetrieben die Möglichkeit zu eröffnen 



GEMEINDE LAMERDINGEN   

1. Änderung und Erweiterung, Bebauungsplan „Dillishausen Nord“ C) Begründung 

 

 

 

OPLA – Bürogemeinschaft für Ortsplanung & Stadtentwicklung, Augsburg  |  Fassung vom 19.10.2020  Seite 9 von 25 

sich am gegebenen Standort zu erweitern und um andererseits die gemeindliche Wirt-

schaftskraft und Infrastruktur zu sichern. Da es sich bei der Planung um eine Erweite-

rung bestehender Gewerbebetriebe handelt, die unmittelbar an faktisch bestehende Ge-

werbeflächen angrenzen, ist die Bereitstellung von Gewerbeflächen an einem anderen 

Standort, z.B. im Bereich der Innenentwicklung, nicht zweckmäßig. Die Planung kommt 

somit den landes- und regionalplanerischen Zielen und Grundsätzen nach; insb. hin-

sichtlich der Sicherung von Arbeitsplätze, der Stärkung mittelständischer Betriebsstruk-

turen sowie der Beanspruchung geeigneter Flächen. 

5. PLANUNGSKONZEPT 

 

Das städtebauliche Konzept sieht eine Erweiterung der bestehenden Gewerbeflächen 

Richtung Osten vor, um für die beiden hier ansässigen Bestandbetriebe Flächen zur be-

trieblichen Erweiterung bereitstellen zu können. Die Erschließung der Erweiterungsflächen 

soll sowohl über den bestehenden Heiligmahdweg als auch direkt über die bestehenden 

Gewerbeflächen erfolgen.  

Im Zuge der gewerblichen Erweiterung erfolgt eine Fortführung der nördlich und südlich 

bereits festgesetzten Ortsrandeingrünung. Die im rechtskräftigen Bebauungsplan festge-

setzte Ortsrandeingrünung im Osten des bestehenden Gewerbegebietes wird an die östli-

che Grenze der Erweiterungsfläche verschoben, um durchgehend nutzbare Gewerbefläche 

sicherstellen zu können. 

6. BEGRÜNDUNG DER TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN  

 

Aufgrund der erfolgenden Teilaufhebung entfallen alle die ehemaligen Gewerbeflächen 

GE 1 und GE 2 (Fl.Nrn. 395/3 und 332/1) betreffenden textlichen Festsetzungen. Die 

textlichen Festsetzungen, die die ehemaligen Gewerbeflächen GE 3 und GE 4 betreffen, 

werden z.T. unverändert beibehalten und z.T. im Zuge einer verhältnismäßigen Flexibi-

lisierung neu formuliert. 

6.1 Art der baulichen Nutzung 

Aufgrund der bereits bestehenden gewerblichen Nutzungsstrukturen sowie der geplan-

ten gewerblichen Betriebserweiterung bleibt die Art der baulichen Nutzung – ein Gewer-

begebiet (GE) im Sinne des § 8 BauNVO – bestehen. Lediglich hinsichtlich der Zuläs-

sigkeit innerhalb des Gewerbegebietes erfolgt eine Änderung dahingehen, dass die b is-

her ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO (Wohnun-

gen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen) im GE 2 ausgeschlossen werden, da hier-

für kein Bedarf besteht. 

6.2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung der Grundflächenzahl (GRZ) 

sowie der Wand- und Gesamthöhe (WH / GH) baulicher Anlagen bestimmt.  

Die GRZ wird entsprechend der gemäß § 17 BauNVO zulässigen Obergrenze innerhalb 

eines Gewerbegebietes mit max. 0,8 festgesetzt (d.h., dass bis zu 80% des Gewerbe-

gebietes überbaut bzw. versiegelt werden dürfen). Die Wandhöhe wird auf max. 6,5 m 
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und die Gesamthöhe auf max. 11,0 m beschränkt, sodass auch weiterhin eine Bebau-

ung mit bis zu zwei Vollgeschossen ermöglicht wird. Es wird jedoch nicht mehr in zwei 

unterschiedliche Gebäudetypologien unterschieden, da hierfür keine Notwendigkeit be-

steht.  

6.3 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen  

Im Plangebiet wird die abweichende Bauweise (a) nach § 22 Abs. 4 BauNVO festge-

setzt; es gelten die Grundsätze der offenen Bauweise, wobei auch Gebäude mit einer 

Länge von mehr als 50 m errichtet werden können. Dies entspricht dem Bestandsge-

bäude im GE 2, das bereits eine Länge von über 50 m aufweist und an das angebaut 

werden soll.  

Die festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen (Baugrenzen) wurden in ihrer be-

stehenden Weiträumigkeit Richtung Osten bis an den neuen Ortsrand fortgeführt, um 

den Betrieben einen gewissen Handlungsspielraum bei der künftigen Bebauung der 

Grundstücke einzuräumen.  

6.4 Gestaltungsfestsetzungen 

Hinsichtlich der Gebäudegestaltung wurde festgesetzt, dass grelle und leuchtende Far-

ben (z.B. die RAL-Farben RAL 1016, 1026, 2005, 2007, 3024, 3026, 4000, 6032, 6037 

und 6038) sowie dauerhaft reflektierende Materialien weder für die Fassadengestaltung 

noch für die Dacheindeckung zulässig sind. Diese Festsetzungen dienen nur als Rah-

men für den Ausschluss von sogenannten „Ausreißern“, die aufgrund von extremer 

Farbgebung städtebaulich erhebliche Beeinträchtigungen mit sich führen und zudem 

das Landschaftsbild stören würden und somit eine Integration mit dem Umfeld nicht 

gewährleistet wäre.  

Hinsichtlich der Dachgestaltung wurden entsprechend der bestehenden Zulässigkeit 

Sattel- und Pultdächer mit Dachneigungen zwischen 10° und 40° sowie zusätzlich noch 

Flachdächer mit einer Dachneigung von bis zu 5° festgesetzt; diese fügen sich in das 

bauliche Umfeld ein. 

Zur Minderung der Auffälligkeit und aus städtebaulichen Gründen müssen Werbeanla-

gen den baulichen Anlagen untergeordnet sein und sich in das Plangebiet sowie das 

räumliche Umfeld integrieren. Aus diesem Grund wurden für die zulässigen Werbeanla-

gen Höhen- und Größenbeschränkungen festgesetzt, mit denen eine übermäßige Au-

ßenwerbung mit ggf. negativen Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild ver-

mieden wird. Um die Umgebung vor Störungen zu schützen, sind zudem auch Werbe-

anlagen mit greller oder blendender Lichtwirkung bzw. mit Blink-, Wechsel-, Lauf-, Flim-

mer- oder Reflexeffekten sowie Werbeschilder, die bis in den Straßenraum hinein aus-

kragen, im gesamten Plangebiet unzulässig. 

Um einerseits den Eindruck eines zu stark abweisenden öffentlichen Raumes zu ver-

meiden und andererseits auch trotz ergänzender Bebauung die Durchlässigkeit des Ge-

bietes für Kleintiere zu bewahren, wurden lediglich sockellose Einfriedungen in Form 

von Metall-, Maschendraht- und Stabgitterzäunen zugelassen. Im Hinblick auf das Orts- 

und Landschaftsbild würde sich eine Hinterpflanzung der Einfriedungen empfehlen.  

6.5 Bodenschutz und Grünordnung  

Die bisher gültigen grünordnerischen Festsetzungen für die Bereiche der gewerblichen 

Grundstücksflächen sowie der privaten Grünstreifen mit Pflanzgebot (Ortsrandeingrü-

nung) werden weitestgehend beibehalten und auf die Erweiterungsflächen ausgedehnt. 

Die bisherigen Festsetzungen erden lediglich dahingehend geändert, dass innerhalb der 
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nördlichen Pflanzfläche anstelle einer zweireihigen Strauchhecke mit Heistern eine ein-

reihige Strauchhecke ohne Heistern festgesetzt wird, um eine bessere Umsetzung auf 

der geringen Tiefe gewährleisten zu können.  

Die bisher festgesetzten Baumpflanzungen beidseits des Heiligmahdwegs werden hin-

gegen weder aufrechterhalten noch fortgeführt, da diese die Betriebsabläufe der Ge-

werbebetriebe beeinträchtigen würden.  

7. NATURSCHUTZFACHLICHER AUSGLEICH  (EINGRIFFSREGELUNG) 

 

Die Umsetzung des geplanten Bauvorhabens führt zu einer nicht vermeidbaren Über-

formung und Veränderung vor allem von intensiv genutzten Acker- und Grünlandflächen 

(die anteilig bereits teilversiegelt und gewerblich genutzt sind). Im Wesentlichen erge-

ben sich relevante Auswirkungen auf die Schutzgüter „Boden und Fläche“. Die verblei-

benden Auswirkungen auf die Schutzgüter sind auszugleichen. 

Eingriff und Ausgleich werden unter Anwendung des Bayerischen Leitfadens zur natur-

schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ermittelt. 

7.1 Ermittlung des naturschutzfachlichen Ausgleichsbedarfs 

Einstufung des Plangebietes vor der Bebauung 

Gebiete mit geringer Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild: 

Intensiv genutzte Acker- und Grünflächen  Kategorie I (Oberer Wert) 
 

Ermittlung der Eingriffsflächen 

Eingriffsrelevante Bauflächen einschl. zugehöriger Verkehrs- und Grünflächen: 
 

Gesamteingriffsfläche 9.642 m² 

davon eingriffsneutrale: 

- Grünflächen (z.T. bereits im rechtsk. BPlan festgesetzt)  

- Verkehrsflächen (bestehend) 

- Gewerbeflächen (bestehend und bereits im rechtsk. BPlan festgesetzt )  

 

1.312 m² 

829 m² 

3.691 m² 

Eingriffsrelevante Bauflächen 3.810 m² 

 

Einstufung des Plangebietes entsprechend der Planung 

Versiegelung innerhalb des Baugebietes   GRZ 0,8 

d.h. hoher Versiegelungsgrad (GRZ > 0,35)  Eingriffstyp A 
 

Ermittlung des Kompensationsfaktors und der Ausgleichsverpflichtung 

Für die mit Gewerbeflächen zu überplanenden intensiv genutzten Acker-/Grünlandflä-

chen (die auf einer Fläche von ca. 815 m² bereits teilversiegelt ist und gewerblich ge-

nutzt wird) ist Feld A I mit einem Kompensationsfaktor von 0,3 - 0,6 anzuwenden.  

Im Bereich der intensiv genutzten Acker-/Grünlandflächen (einschl. der bereits vorhan-

denen Teilversiegelung) wird aufgrund der festgesetzten Vermeidungs-/ Minimierungs-

maßnahmen (s. D – Umweltbericht, Pkt. 4.1) der Obere Wert um 0,05 Punkte reduziert, 

sodass ein Kompensationsfaktor von 0,55 anzuwenden ist.  
 

Flächentyp Fläche  Faktor 
Ausgleichs- 

erfordernis 

Kategorie I, Eingriffstyp A 

Bauflächen auf intensiv genutzten Acker-/Grünland 
3.810 m² 0,55 2.096 m² 
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7.2 Nachweis der Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen 

Gem. § 9 Abs. 1a BauGB sind für den Eingriff eines Bebauungsplanes Ausgleichsmaß-

nahmen auf Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 

Landschaft (Ausgleichsflächen) festzusetzen.  

Die ermittelte naturschutzfachliche Ausgleichsverpflichtung in Höhe von 2.096 m² wird 

komplett außerhalb des Plangebietes auf einer Teilfläche der Fl.Nr. 767 der Gemarkung 

Dillishausen der Gemeinde Lamerdingen nachgewiesen und diesem Bebauungsplan 

gem. § 9 Abs. 1a BauGB zugeordnet.  

7.3 Beschreibung der Ausgleichsflächen 

Die Ausgleichsfläche befindet sich östlich von Dillishausen (ca. 1,5 km vom Plangebiet 

entfernt) und stellt sich im Bestand als intensiv landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche 

ohne Gehölzbestand dar. Der Ausgleichsflächennachweis erfolgt somit im unmittelba-

ren Anschluss an die bestehende Ausgleichsfläche, die im Zuge des rechtskräftigen 

Bebauungsplanes „Dillishausen Nord“ hergestellt wurde, an. 

 

 
Abb. 7:  Ist-Zustand der Ausgleichsfläche, (Befliegungsdatum: 11.09.2018), o.M. 

 (© 2020 Bayerische Vermessungsverwaltung) 

 

Aufgrund der Fortführung der bestehenden Ausgleichsfläche Richtung Norden ist das 

vorrangige Entwicklungsziel der neuauszuweisenden Ausgleichfläche analog zur beste-

henden Ausgleichsfläche die Anlage von extensiven Grünland mit Pflanzung von neun 

Laubbäumen und einem dreireihigen Feldgehölz. 

Der gesamte Bereich der Ausgleichsmaßnahmen dient auf Dauer ausschließlich dem 

Arten- und Biotopschutz; anderweitige Nutzungen sind ausgeschlossen.  
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8. IMMISSIONSSCHUTZ 

 

Da die Gemeinde Lamerdingen im Zuge der 1. Änderung und Erweiterung des Bebau-

ungsplanes „Dillishausen Nord“ die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen beabsichtigt, 

hat sie das Ingenieurbüro für Bauphysik Hils Consult GmbH (Kaufering) mit der Überar-

beitung der bestehenden Schalltechnischen Untersuchung für das Gewerbegebiet be-

auftragt. 

Hierbei ist im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zunächst die Verträglichkeit 

der geplanten Nutzung mit den Grundsätzen der Bauleitplanung zu prüfen und in diesem 

Zusammenhang die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse sowie die Belange des Umweltschutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB zu be-

rücksichtigen. Insbesondere sind schädliche Umwelteinwirkungen durch die Planung 

nach Möglichkeit zu vermeiden (§ 50 BlmSchG). 

Den schalltechnischen Belangen im Zuge des Bauleitplanverfahrens soll dabei durch 

die Ermittlung und Bewertung der Geräuscheinwirkungen aus dem künftigen Bebau-

ungsplangebiet durch Gewerbe-/Anlagenlärm Rechnung getragen werden und in die-

sem Zusammenhang eine entsprechende Festsetzung von Schallemissionskontingen-

ten LEK nach DIN 45691 auf den maßgeblichen Teilflächen (Bauquartieren) innerhalb 

des Bebauungsplanes erfolgen. 

Die Beurteilung erfolgt anhand der Immissionsrichtwerte (IRW) gemäß TA Lärm in Ver-

bindung mit den festgelegten Planwerten LPl für die maßgebende Bebauung außerhalb 

des räumlichen Umgriffes des geplanten Bebauungsplangebietes. 

Zur Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen wurden, entsprechend der Schall-

technischen Stellungnahme (19028_stn01_v1) vom 15.04.2020, höchstzulässige Schal-

lemissionskontingente von LEK = 62 dB(A) tags und LEK = 47 dB(A) nachts für die fest-

gesetzten Gewerbeflächen innerhalb des Bebauungsplanes festgesetzt.  

9. VER- UND ENSORGUNG 

9.1 Wasserver- und Abwasserentsorgung 

Das Plangebiet ist im Bereich der Bestandbetriebe bereits an das bestehende Leitungs-

netz angebunden; der noch nicht angebundene Planbereich (Erweiterungsflächen) kann 

über einen Anschluss an das bestehende Leitungsnetz, dass im Zuge der Planung aus-

gebaut wird, angebunden werden. Sowohl das Kanalnetz als auch die Kläranlage kann 

die zusätzlich abzuleitenden Abwassermengen voraussichtlich aufnehmen bzw. ausrei-

chend reinigen. 

Das anfallende nicht verschmutzen Oberflächenwassers wird innerhalb des Plangebie-

tes zur Versickerung gebracht. Verschmutztes Oberflächenwasser ist hingegen zu sam-

meln und schadlos durch Ableiten in die öffentliche Schmutzwasserkanalisation zu be-

seitigen.  

9.2 Strom- und Telekommunikationsversorgung 

Das Plangebiet ist bzgl. Strom und Telekommunikation im Bereich des Bestandbetrie-

bes bereits an das bestehende Leitungsnetz angebunden. Die Versorgung der Erweite-

rungsflächen kann durch einen Anschluss an das vorhandene Leitungsnetz der LEW 

sichergestellt werden. Aus ortsgestalterischen Gründen sollte die Versorgung durch 

Erdkabel erfolgen. 
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Der bestehenden unterirdischen 20- und 1-kV-Kabelleitungen (s. Planzeichnung) sind bei 

künftigen Planungen zu beachten. Der Schutzbereich der Kabelleitungen beträgt 1 m bei-

derseits der Trassen und ist von einer Bebauung sowie tiefwurzelnden Bepflanzungen 

freizuhalten. Um eine Beschädigung der Kabelleitungen zu vermeiden, sind rechtzeitig vor 

Aufnahme von Grabarbeiten die aktuellen Kabelpläne bei der LEW zu beschaffen. 

9.3 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung ist über den bestehenden Heiligmahdweg sichergestellt. 

10. ENERGIE 

 

Bauleitpläne sollen nach § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB dazu beitragen, eine menschenwür-

dige Umwelt zu sichern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu ent-

wickeln, auch in Verantwortung für einen allgemeinen Klimaschutz. Bei der Aufstellung 

von Bauleitplänen sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-

zes und der Landschaftspflege, insbesondere die Nutzung erneuerbarer Energien sowie 

die sparsame und effiziente Nutzung von Energie zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 BauGB; 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f BauGB). 

Um diesen Beitrag leisten zu können, sind bauliche Konzepte und anlagenbasierte Kon-

zepte möglich, die in einem Bauleitplan festgesetzt und umgesetzt werden können.  

Im Falle eines Neubaus sind die Eigentümer gem. § 3 EEWärmeG seit 2009 verpflichtet, 

anteilig regenerative Energien zu nutzen. Dies kann unter anderem durch Wärmepum-

pen, Solaranlagen, Holzpelletkessel geschehen oder durch Maßnahmen, wie z.B. die 

Errichtung von Solarthermieanlagen auf großen Dachflächen.  

 
Solarenergie 

Die Gemeinde Lamerdingen liegt im Bereich des Bebauungsplangebiets bezüglich des 

Jahresmittels der globalen Strahlung (1180-1194 kW/m²) und der Sonnenscheindauer 

(1750-1799 h/Jahr) im oberen Bereich. Daraus ergibt sich eine gute Eignung für die 

Nutzung von Solarthermie oder Photovoltaik.  

Innerhalb des Plangebietes wird Solarenergie bereits durch Photovoltaikanlagen auf 

den nach Süden geneigten Dachflächen der Bestandsgebäude genutzt und kann durch 

die Installation weiterer Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Neubaukörper 

ausgebaut werden.  

Durch die passive Nutzung der solaren Einstrahlung und der Gewinnung von Wärme 

und Strom, können Kosten gespart und dem Klimaschutz Rechnung getragen werden.  

 

Einsatz von erdgekoppelten Wärmepumpen-Systemen:  

Der Einsatz von Erdwärmekollektoren und Grundwasserwärmepumpen ist im Plange-

biet möglich. Der Einsatz von Erdwärmesondenanlagen ist grundsätzlich ebenfalls mög-

lich, bedarf aber einer Einzelfallprüfung durch die Fachbehörde. 
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11. FLÄCHENSTATISTIK 

 

Geltungsbereich  9.642 m² 
  

 

 Gewerbegebiet  

davon: Überbaubare Grundstücksfläche (Baugrenze) 

 

7.501 m² 

6.005 m² 
  

 Verkehrsfläche 829 m² 
  

 Grünfläche 

Fläche z. Anpflanzen v. Bäumen, Sträuchern u. sonstigen Bepflanzungen 

1.312 m² 
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D) UMWELTBERICHT 

1. GRUNDLAGEN 

1.1 Einleitung 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplänen eine Umweltprüfung 

durchzuführen, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 

werden.  

1.2 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplanes 

Wie auch der Begründung entnommen werden kann, soll mit dem vorliegenden Bebau-

ungsplan Baurecht zur Betriebserweiterung der beiden Bestandbetriebe am gegebenen 

Standort geschaffen werden. Im Zuge der Baurechtschaffung entsteht somit insbeson-

dere zusätzlicher Landverbrauch von bisher weitestgehend unversiegelten Acker-/Grün-

landflächen (ohne Gehölzbestand); unmittelbar anschließend an den Bestandsbetrieb 

der ‚Bau Sirch GmbH & Co. KG‘ südlich vom Heiligmahdweg ist bereits eine ca. 815 m² 

große Teilfläche der gewerblichen Erweiterungsfläche teilversiegelt bzw. gewerblich ge-

nutzt. 

1.3 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten 

umweltrelevanten Ziele und ihre Berücksichtigung 

Als Grundlage der Planung dienen das Naturschutzgesetz (BayNatSchG etc.), die Im-

missionsschutz-Gesetzgebung, die Abfall- und Wassergesetzgebung und das Bundes-

Bodenschutzgesetz, das Landesentwicklungsprogramm Bayern, der Regionalplan der 

Region Allgäu, der Flächennutzungsplan und das Arten- und Biotopschutzprogramm 

(ABSP). 

 

Landesentwicklungsprogramm, Regionalplan: 

Weder das Landesentwicklungsprogramm (LEP) Bayern noch der Regionalplan der Re-

gion Allgäu (RP 16) machen hinsichtlich der Belange des Natur- und Landschaftsschut-

zes über das Planungsgebiet einschränkende Aussagen. Die allgemeinen Ziele und 

Grundsätze, die für das Planungsvorhaben relevant sind, sind der Begründung zu ent-

nehmen (s. C – Begründung, Pkt. 4). 

 

Flächennutzungs- und Landschaftsplan: 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt im Bereich des Bebauungsplanes, wie der 

Begründung (s. C – Begründung, Pkt. 3.1) entnommen werden kann, im Wesentlichen 

als Fläche für die Landwirtschaft dar. Der vorliegende Bebauungsplan ist somit nicht 

aus dem wirksamen Flächennutzungsplan entwickelt, sodass dieser gem. § 8 Abs. 3 

BauGB im Parallelverfahren zum 13. Mal geändert wird.  

 

Schutzgebiete: 

Im Plangebiet gelten keine Schutzgebietsverordnungen zum Naturschutz.  

 

Biotopkartierung: 

In der Biotopkartierung Bayern sind weder innerhalb des Plangebietes noch in seinem 

räumlichen Umfeld kartierte Biotopflächen erfasst. 
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2. UMWELTAUSWIRKUNGEN BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

 

Nachfolgend wird eine Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustands (Basissze-

nario) abgegeben, einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich 

erheblich beeinflusst werden. Im Rahmen der Prognose über die Entwicklung des Um-

weltzustands bei Durchführung der Planung werden insbesondere die möglichen erheb-

lichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase von potentiellen, geplanten 

Vorhaben, in Bezug auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstaben a) bis i) BauGB, 

beschrieben. 

 

Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden 

drei Stufen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit.  

 

Die westlichen bereits gewerblich überplanten Bereiche bleiben bei der folgenden Be-

wertung der Auswirkungen unberücksichtigt, da diese bereits auf Ebene des rechtskräf-

tigen Bebauungsplanes behandelt wurden. 

Die bereits teilversiegelte bzw. gewerblich genutzte 815 m² große Teilfläche der Erwei-

terungsfläche wird bei der folgenden Beurteilung nicht gesondert, sondern wie eine 

Ackerfläche, bewertet. 

2.1 Schutzgut Klima und Lufthygiene 

Beschreibung:  

Die Erweiterungsflächen stellen sich als Acker-/Grünland ohne Gehölzstrukturen dar 

und hat somit keine Bedeutung für die Frischluftentstehung. Landwirtschaftlich genutzte 

Offenlandbereiche stellen aber infolge der nächtlichen schnellen Abkühlung Kaltluftent-

stehungsgebiete dar und sind dadurch besonders bedeutsam für das innerörtliche Kli-

mapotential, da diese einer Aufheizung entgegenwirken. Das Plangebiet hat jedoch auf-

grund seiner Größe und Lage keine nennenswerte Bedeutung für die innerörtliche 

Durchlüftung. 

 

Auswirkungen:  

Baubedingte Auswirkungen: Während der Bauphase kann es neben temporären Lärm-

belastungen u.a. durch den Einsatz von Baumaschinen und -fahrzeugen auch zu tem-

porären Luftbelastung durch Staubentstehung und Schadstoffausstoß kommen.  

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen: Durch die im Vergleich zur Bestandssi-

tuation nutzungsbedingt deutlich höhere Versiegelungsrate im künftigen Gewerbege-

biet, die aufgrund der festgesetzten GRZ von 0,8 eine Versieglung von bis zu 80% der 

Fläche ermöglicht, ergeben sich kleinklimatisch nachteilige Auswirkungen, wie z.B. stär-

kere Aufheizungseffekte über befestigten Flächen. Da sich das Plangebiet jedoch im 

ländlichen Umfeld im Bereich großer, unversiegelter Flächen befindet, wird lediglich das 

Mikroklima beeinträchtigt; d.h. im Plangebiet selbst werden sich der Wärme- und Feuch-

tehaushalt sowie das örtliche Windfeld, bedingt durch die Hinderniswirkung der Ge-

bäude, die Schattenbildung, das Wärmespeichervermögen der Baustoffe sowie durch 

Abwärme, lokal verändern. Für das Mesoklima ist die geplante Baumaßnahme, trotz 

des hohen Versiegelungsgrades, nicht relevant. 

 
Ergebnis:   

Die Umweltauswirkungen auf das Schutzgut Klima und Lufthygiene sind unter Berück-

sichtigung der geringen Wertigkeit für die Frischluftentstehung, der geringen Relevanz 
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zur Durchlüftung des Siedlungsgebietes sowie der geplanten Vermeidungs- und Mini-

mierungsmaßnahmen von geringer Erheblichkeit. 

2.2 Schutzgut Boden und Fläche 

Beschreibung:  

Bei den Böden im Plangebiet handelt es sich fast ausschließlich um Braunerde aus 

Schluff bis Schluffton (Löslehm) mit günstigen landwirtschaftliche Ertragsbedingungen 

und einer hohen Erosionsanfälligkeit. 

 

Auswirkungen: 

Baubedingte Auswirkungen: Die Böden werden nutzungsbedingt in einem größeren Um-

fang verändert; Oberboden wird abgetragen, verdichtet und zwischengelagert.  

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen: Durch Umnutzung und Versiegelung 

werden bis zu 80% von bisher unversiegelten Flächen dauerhaft dem Naturhaushalt 

entzogen. Die natürlichen Bodenfunktionen (Filter-, Puffer-, Lebensraum- und Produkti-

onsfunktion) gehen dabei zum Großteil verloren, können sich aber im Bereich der Grünflä-

chen und der unversiegelten gewerblichen Betriebsflächen wiedereinstellen.  

 

Ergebnis:  

Da im Zuge der Planung ein hoher Versiegelungsgrad zulässig ist, ist trotz Berücksich-

tigung der Minimierungsmaßnahmen von einer mittleren Erheblichkeit für das Schutzgut 

Boden und Fläche auszugehen.  

2.3 Schutzgut Wasser   

Beschreibung: 

Im Plangebiet befinden sich keine Oberflächengewässer. Das Grundwasser liegt auf 

Grund der Lage des Plangebietes, auf dem risseiszeitlichen Hochterrassenfeld, eher 

tief. Aufgrund der gegenwärtigen Nutzungsstruktur der zu überplanenden Flächen ist 

derzeit eine Versickerung des unverschmutzten Niederschlagswassers gegeben, so-

dass das Oberflächenwasser in den Grundwasserkörper eindringen und zur Grundwasser-

neubildung beitragen kann. Der hydrogeologischen Karte ist zu entnehmen, dass die Bö-

den im Plangebiet als Poren-Grundwasserleiter mit einer hohen bis sehr hohen Durch-

lässigkeit klassifiziert sind. 

 

Auswirkungen:  

Baubedingte Auswirkungen: Während der Bauphase ist je nach Jahreszeit und Witte-

rung periodisch mit Sicker- und Schichtenwasser zu rechnen.  

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen: Durch die beabsichtigte Umnutzung der 

derzeit unversiegelten Flächen wird die Neubildungsrate des Grundwassers verringert 

und der Oberflächenabfluss vermehrt und beschleunigt. Gleichzeitig wird das Rück-

halte- und Versickerungsvolumen des belebten Bodens reduziert. Da aber das anfal-

lende unverschmutzte Niederschlagswasser innerhalb des Plangebietes zur Versicke-

rung zu bringen ist und so dem Grundwasserleiter wieder zugeführt wird, sind die Aus-

wirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate als eher gering zu werten. Verschmutz-

tes Niederschlagswasser (von Flächen auf denen grundwassergefährdende Stoffe um-

geschlagen oder gelagert werden oder von Dachflächen mit stärkerer Verschmutzung) 

wird hingegen aus Gründen des Gewässerschutzes gesammelt und schadlos durch Ab-

leiten in die öffentliche Schmutzwasserkanalisation beseitigt.  
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Ergebnis: 

Aufgrund der Vermeidungs-/Minimierungsmaßnahmen (Versickerung des unbelasteten 

Niederschlagwassers, Ausführung der privaten Stellplatzflächen mit wasserdurchlässi-

gen Belägen etc.) ist von einer geringen Erheblichkeit für das Schutzgut Wasser auszu-

gehen.  

2.4 Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Beschreibung:  

Das Plangebiet stellt sich als ausgeräumte und strukturarme Landschaft dar. Durch die 

intensive Nutzung (Grün-/Ackerland ohne Gehölzstrukturen) haben die Flächen nur eine 

geringe Bedeutung für den Arten‐ und Biotopschutz. Allenfalls haben sie geringfügige 

Bedeutung als Lebensraum für Vogelarten der freien Feldflur.  

Da im Plangebiet keine Schutzgebiete, Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Biotope 

gemäß Art. 23 BayNatSchG oder wertvolle Vegetationsstrukturen vorhanden sind, kann 

eine Bedeutung als Lebensraum für gesetzlich geschützte Tierarten ausgeschlossen 

werden. Aufgrund der geringen Habitateignung des Plangebietes bzgl. des Vorkom-

mens von gesetzlich geschützten Tierarten ist eine weitergehende artenschutzrechtli-

che Betrachtung des Eingriffes entbehrlich. 

 

Auswirkungen:  

Baubedingte Auswirkungen: Während der Bauphase kann es neben temporären Lärm-

belastungen u.a. durch den Einsatz von Baumaschinen und -fahrzeugen auch zu tem-

porären Luftbelastung durch Staubentstehung und Schadstoffausstoß kommen.  

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen: Durch die beabsichtigte Betriebserweite-

rung wird intensiv genutztes Grün-/Ackerland mit geringer Wertigkeit für Flora und 

Fauna überbaut. Auch werden bedingt durch das Planvorhaben keine vernetzten 

Räume unterbrochen bzw. zerschnitten, so dass es zu keiner Beeinträchtigung ökologi-

scher Wechselbeziehungen kommt.  

Aufgrund der hohen zulässigen Bebauungsdichte wird der zukünftige Anteil an Grünflä-

chen innerhalb des Gewerbegebietes vermutlich relativ gering ausfallen. Um dennoch 

einen bepflanzten Grünflächenanteil sicherstellen zu können, wurden entsprechende 

grünordnerische Festsetzungen getroffen. Somit stehen den weitgehend vegetationslo-

sen und versiegelten gewerblichen Bauflächen Vegetationsstrukturen gegenüber, die 

den Strukturreichtum und die floristische Artenvielfalt und Habitateignung erhöhen sol-

len. Beeinträchtigung von Vögeln der freien Feldflur können nach derzeitigen Wissens-

stand vermutlich ausgeschlossen werden, da im nahen Umfeld ausreichend viele Aus-

weichquartiere vorzufinden sind. 

Aufgrund der geringen floristischen Ausstattung und der geringen Habitateignung der 

Fläche ist eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach § 44 BNatSchG nicht zu er-

warten. Auch sind keine nachteiligen Auswirkungen auf die Lebensraumqualitäten der 

Artengruppen Vögel zu erwarten. Auf eine detaillierte spezielle artenschutzrechtliche 

Prüfung kann daher verzichtet werden. 

 

Ergebnis:  

Unter Beachtung der Minimierungsmaßnahmen (Festsetzung von Grünflächen und von 

Baum- und Strauchpflanzungen) ist aufgrund der geringen Wertigkeit des Ausgangszu-

standes insgesamt von einer geringen Erheblichkeit für das Schutzgut Flora & Fauna 

und Biologische Vielfalt auszugehen.  
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2.5 Schutzgut Orts- und Landschaftsbild  

Beschreibung:  

Das Plangebiet befindet sich im nordöstlichen Siedlungsgebiet von Dillishausen und ist 

durch die Bestandbetriebe, die baulich Richtung Osten erweitert werden sollen, bereits 

geprägt. Zudem grenzen im Westen der Siedlungskörper von Dillishausen und im Nord-

osten die Biogasanlage Dillishausen an. Im räumlichen Umfeld sind darüber hinaus ver-

einzelt bauliche Anlagen (Außenbereichsbebauung und oberirdische Stromleitungen) 

vorzufinden. Das Landschaftsbild ist somit bereits baulich vorbelastet. 

 

Auswirkungen:  

Baubedingte Auswirkungen: Bauzeitlich ist mit Störungen des Orts- und Landschaftsbil-

des durch Baustellenbetrieb und Baustelleneinrichtungen zu rechnen.  

Anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen: Mit der geplanten Betriebserweiterung er-

folgt eine zusätzliche gewerbliche Bebauung in unmittelbaren Anschluss an die bereits 

bestehende Gewebenutzung (und somit vom Siedlungsgebiet abgerückt). Es ist beab-

sichtigt das Gewerbegebiet durch zu bepflanzende Grünflächen im Norden, Osten 

und Süden, möglichst gut in das Landschaftsbild zu integrieren. Aufgrund der Vor-

belastung ist mit keiner zusätzlichen Verschlechterung der Fernwirkung durch die 

Betriebserweiterung zu erwarten. 

 
Ergebnis:  

Unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die bestehende Bebauung sowie der 

Minimierungsmaßnahmen ist die Erheblichkeit für das Schutzgut Orts- und Landschafts-

bild als gering einzustufen.  

2.6 Schutzgut Mensch (Erholung)  

Beschreibung: 

Aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen und gewerblichen Nutzung weist das Plan-

gebiet keine Naherholungsfunktion auf; ggf. wird der Heiligmahdweg von den Bewoh-

nern der an das Plangebiet angrenzenden Wohnbebauung als Spazierweg genutzt. 

 

Auswirkungen: 

Durch die geplante Umnutzung des Plangebietes entsteht der Erholungsnutzung somit 

kein Verlust an Freiraum. Der Heiligmahdweg, der u.a. der Erschließung des Plange-

bietes dient, kann von den Bewohnern auch weiterhin genutzt werden. 

 

Ergebnis:  

Es sind keine Auswirkungen auf die ortsnahe Erholung zu erwarten; das Schutzgut 

Mensch (Erholung) ist nicht beeinträchtigt.  

2.7 Schutzgut Mensch (Immissionen)  

Beschreibung:  

Im räumlichen Umfeld des Plangebietes befinden sich schutzbedürftige Nutzungen, in 

Form von Wohnbebauung innerhalb eines Dorfgebietes, die es zu berücksichtigen gilt. 

Von den Erweiterungsflächen selbst gehen im Bestand ausschließlich von der Landwirt-

schaft (landwirtschaftlichen Maschinen) verursachte Emissionen aus. Von den bereits 

bebauten Flächen des Plangebietes gehen Emissionen vom Verkehrs- und Betriebslärm 

der gewerblichen Bestandbetriebe aus. Im räumlichen Umfeld werden zudem Verkehrs-

lärmemissionen von der St 2035 verursacht.  
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Auswirkungen:  

Baubedingte Auswirkungen: Durch den Einsatz von Baumaschinen können während 

des Baubetriebes Lärm- und Staubemissionen und ggf. Erschütterungen auftreten. 

Anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen: Um die mit der geplanten Betriebserwei-

terung verbundenen Lärmimmissionen an den relevanten Immissionsorten (d.h. den 

schutzbedürftigen Nutzungen) im Umfeld des Plangebietes quantifizieren zu können, 

wurde das das Ing.-Büro Hils Consult GmbH mit der Überarbeitung der schalltechnischen 

Untersuchung beauftragt. Um den Schutz der bestehenden schutzbedürftigen Bebau-

ung gewährleisten zu können, wurden auf Grundlage der schalltechnischen Untersu-

chung / Stellungnahme für das Gewerbegebiet maximal zulässige Emissionskontin-

gente (tags und nachts) festgesetzt. Damit wird gewährleistet, dass keine schädlichen 

oder unzumutbaren Lärmimmissionen auf die angrenzenden schützenswerten Nutzun-

gen einwirken. Die durch das Planvorhaben bedingte Lärmpegelerhöhung wird also 

durch die festgesetzten Emissionskontingente so gesteuert, dass sie als zumutbar – 

und mit gesundem Wohnen vereinbar – angesehen wird. 
 

Ergebnis:  

Die unmittelbaren Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch (Immissionen - Lärm) sind 

unter Beachtung der Minimierungsmaßnahmen (Emissionskontingente) als gering ein-

zustufen. 

2.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter  

Beschreibung:  

In den aktuellen Denkmaldaten des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege 

(BLfD) sind weder im Plangebiet noch im unmittelbaren Umfeld Kultur- oder Sachgüter 

verzeichnet.  
 

Auswirkungen:  

Bedingt durch die Planung sind keine negativen Auswirkungen auf das Schutzgut zu 

erwarten. Dennoch wird auf die Hinweise unter Pkt. 4 „Denkmalschutz“ der textlichen 

Hinweise und nachrichtlichen Übernahmen verwiesen.  

 

Ergebnis: 

Da weder Kultur- noch Sachgüter von dem Planvorhaben betroffen sind, kann eine Er-

heblichkeit für das Schutzgut ausgeschlossen werden. 

2.9 Sonstige erhebliche Umweltauswirkungen  

Vermutlich keine erheblichen Auswirkungen sind zu folgenden Themen zu erwarten:  

- Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, 

Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen: 

o Schadstoffe: Durch die Festsetzung eines Gewerbegebietes wird sichergestellt, 

dass erheblich belästigende (stark emittierende) produzierende und verarbei-

tende Industriebetriebe, insb. Vorhaben, die einer immissionsschutzrechtlichen 

Genehmigung im förmlichen Genehmigungsverfahren nach dem Anhang zur 4. 

BImSchV unterliegen, grundsätzlich unzulässig sind. Dies gilt insb. für metallver-

arbeitende Betriebe (Edelmetall- und Nichteisenmetallverarbeitung) einschließ-

lich der dafür erforderlichen Anlagen und Einrichtungen nach der 4. BImSchV 

(dort insb. Ziff. 3). Die Belastung durch Schadstoffe wird grundsätzlich im Rah-

men der TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) geregelt.  
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o Lärm: Hierzu wird auf die Ausführungen „Schutzgut Mensch (Immissionen)“ so-

wie die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung / Stellungnahe des Ing.-

Büros Hils Consult GmbH verwiesen. Die schalltechnische Untersuchung prüft, 

ob durch die zulässigen Nutzungen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) verursacht werden und die 

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nach dem Bauge-

setzbuch (BauGB) erfüllt werden. Um dies sicherzustellen, werden für die maß-

geblichen Flächen Schallemissionsbeschränkungen in Form von Schallemissi-

onskontingenten nach der DIN 45691 festgesetzt. Die Einhaltung dieser Kontin-

gente ist durch die Betriebe im Genehmigungsverfahren nachzuweisen.  

o Erschütterungen: Bedingt durch die zulässigen Vorhaben ist kein erhöhtes Er-

schütterungsaufkommen somit sind keine relevanten Auswirkungen zu erwarten. 

o Licht und Wärme: Die zulässigen Vorhaben lassen keine erhöhte Menge an Licht 

und Wärme zu, sodass keine relevanten Auswirkungen zu erwarten sind. 

o Strahlung: Die zulässigen Vorhaben verursachen keine relevante Strahlung. 

- Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung: Durch 

das Vorhaben werden lediglich die üblichen Abfälle (Papier, Glas, Kunststoffe, Fo-

lien, biogene Abfälle etc.) erzeugt. Es ist von keiner erheblichen Zunahme der Abfälle 

auszugehen. Die Vermeidung bzw. ordnungsgemäße Verwertung und Beseitigung 

der Abfälle wird im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) gesichert. 

- Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt (z.B. 

durch Unfälle oder Katastrophen): Diese Risiken sind mit den zulässigen Vorhaben 

nicht in erhöhtem Maße verbunden.  

- Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete unter 

Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglicher-

weise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 

natürlichen Ressourcen: In benachbarten Gebieten sind nach derzeitigem Kenntnis-

stand keine Planungen vorgesehen. Die Emissionen die durch das neue Vorhaben 

in Kumulation mit den bestehenden Nutzungen entstehen und auf benachbarte Ge-

biete einwirken wurden in die schalltechnische Untersuchung mit einbezogen. Wei-

tere kumulierte Auswirkungen sind nicht zu erwarten. 

- Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima (z.B. Art und Ausmaß der 

Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegenüber 

den Folgen des Klimawandels: Die Betriebserweiterung hat nur geringe Auswirkun-

gen auf das Mikroklima. Ein erheblicher Ausstoß von Treibhausgasen ist mit der Pla-

nung nicht verbunden.  

- Eingesetzte Techniken und Stoffe: Für die mögliche bauliche Entwicklung werden 

voraussichtlich nur allgemein häufig verwendete Techniken und Stoffe angewandt 

bzw. eingesetzt.  

 

Die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Öffent-

lichkeit werden im Rahmen der öffentlichen Auslegung aufgefordert, hierzu vorliegende 

Informationen mitzuteilen.  

2.10 Wechselwirkungen der Schutzgüter, Kumulierung der Auswirkungen  

Wechselwirkungen ergeben sich bedingt durch die höhere Nutzungsintensität zwischen 

den Schutzgütern „Boden“, „Wasser“ sowie „Flora, Fauna und biologische Vielfalt“. 

Nach derzeitigem Planungsstand sind jedoch keine Wechselwirkungen ersichtlich, die 

im Zusammenspiel eine erhöhte Umweltbetroffenheit befürchten lassen. 
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Eine Kumulierung ergibt sich lediglich bei den Emissionen aus den bestehenden und 

den geplanten Gewerbeflächen. Diese wurden allerdings in der Schalltechnischen Un-

tersuchung mit betrachtet, sodass die kumulierten Emissionen keine nachteiligen Aus-

wirkungen auf die schutzbedürftigen Nutzungen verursachen. 

3. PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI 

NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG („NULLVARIANTE“)  

 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass der Ist-Zustand wei-

testgehend erhalten bleiben und somit eine zusätzliche Versieglung des Bodens sowie 

eine Veränderung des Niederschlagswasserabflusses unterbleiben würde.  

Jedoch werden bei einem Verzicht auf die vorgelegte Bauleitplanung die Erweiterungs-

möglichkeiten der beiden ortsansässigen Bestandsbetriebe, die zur Sicherung und Stär-

kung der gemeindlichen Wirtschaftskraft beitragen, eingeschränkt. 

4. GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM 

AUSGLEICH DER NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN 

4.1 Vermeidungsmaßnahmen bezogen auf die verschiedenen Schutzgüter  

Schutzgut Boden und Fläche / Wasser:  

- Versickerung von unbelastetem Niederschlagswasser innerhalb des Plangebietes 

- Ableitung des verschmutzen Niederschlagswassers aus Gründen des Gewässer-

schutzes in die Schmutzwasserkanalisation  

- Gestaltung von nicht überbauten und nicht für Erschließungszwecke, Stellplätze und 

Lagerflächen benötigte Gewerbeflächen als Rasen- oder Wiesenflächen. 

- Gestaltung der Stellplatzflächen mit versickerungsfähigen Belägen 

- Festsetzung von Grünflächen 

 

Schutzgut Klima und Lufthygiene / Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt / Orts- und 

Landschaftsbild:  

- Festsetzung von Baumpflanzungen innerhalb der gewerblichen Grundstücksflächen  

Festsetzung von Heckenstrukturen innerhalb der Grünflächen 

 

Schutzgut Mensch (Immissionen):  

- Festsetzung von Emissionskontingenten 

4.2 Ermittlung des naturschutzfachlichen Ausgleichsbedarfes und landschafts-

pflegerische Maßnahmen zum Ausgleich (gem. Leitfaden des LFU)  

Eingriff und Ausgleich werden unter Anwendung des Bayerischen Leitfadens zur natur -

schutzrechtlichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung, im Rahmen des Bebauungs-

planes ermittelt (s. C – Begründung, Pkt. 7). 
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5. ALTERNATIVE PLANUNGSMÖGLICHKEITEN 

 

Da mit dem vorliegenden Bebauungsplan lediglich die Voraussetzungen zur Erweite-

rung der hier bestehenden Betriebsstrukturen geschaffen werden sollen, wurde eine 

anderweitige bauliche Nutzung an dieser Stelle nicht untersucht.  

Eine gewerbliche Entwicklung an einem anderen Standort innerhalb des Gemeindege-

bietes wurde im Rahmen dieses Bebauungsplanes ebenfalls nicht explizit untersucht, 

da in diesem Fall die beiden Bestandsbetriebe verlegt werden müssten, was nicht 

zweckmäßig ist. Zudem würden die unter Pkt. 2 des Umweltberichtes genannten Aus-

wirkungen auf die Schutzgüter auch an anderen Standorten in ähnlicher Art und Weise 

zum Tragen kommen. Die Auswirkungen auf die untersuchten Schutzgüter sind am ge-

wählten Standort noch verhältnismäßig niedrig. 

6. MONITORING 

 

Die Gemeinde Lamerdingen überwacht gem. § 4c BauGB die erheblichen Umweltaus-

wirkungen die auf Grund der Durchführung der Bauleitplanung eintreten, um insb. un-

vorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu 

sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.  

Gegenstand der Überprüfung sind alle festgesetzten grünordnerischen Maßnahmen so-

wie die Umsetzung und Entwicklung der festgesetzten Ausgleichsfläche. Nach einer 

Dauer von maximal drei Jahren ist zu prüfen, ob die die Maßnahmen zur Grünordnung 

und zum Ausgleich entsprechend den Festsetzungen umgesetzt wurden und ihre Wir-

kung entfalten. 

7. BESCHREIBUNG DER METHODIK 

 

Die Bestandsaufnahme der umweltrelevanten Schutzgüter erfolgte auf der Grundlage 

der Daten des Flächennutzungsplanes, der Erkenntnisse, die im Rahmen der Ausarbei-

tung des Bebauungsplanes entstanden sind, der Literatur der übergeordneten Pla-

nungsvorgaben (LEP 2013/218 und RP 16) sowie eines Geodatenabrufes beim Bayeri-

schen Landesamt für Umwelt (LfU), bei der Bayerischen Vermessungsverwaltung (BVV) 

und bei dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (BLfD). Zudem erfolgte im Ok-

tober 2018 eine Ortsbesichtigung. Für die Eingriffsregelung wurde der Bayerische Leit-

faden verwendet (s.o.). 

Der Umweltbericht stellt eine vorläufige Fassung entsprechend dem bisherigen Pla-

nungs- und Kenntnisstand dar. Im Rahmen des weiteren Verfahrens wird der Bericht 

parallel zur Konkretisierung der Planung und unter Berücksichtigung neuer Erkennt-

nisse (ergänzende oder vertiefende Untersuchungen, Stellungnahmen/Anregungen aus 

der Beteiligung der Öffentlichkeit bzw. der Fachbehörden) angepasst und konkretisiert.  

8. ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die Untersuchung der Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter bedingt durch das 

Planvorhaben ergibt, dass aufgrund des Status-Quo nur mit Auswirkungen geringer bis 
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mittlerer Erheblichkeit auf die betroffenen Schutzgüter zu rechnen ist. Grundsätzliche 

Bedenken stehen der Planung nicht entgegen. 
 

Tab. 3: Erheblichkeit der Auswirkungen auf die Schutzgüter unter Beachtung der Vermeidungs- 

und Minderungsmaßnahmen 

Schutzgut  Erheblichkeit 
der Auswirkung  

Schutzgut  Erheblichkeit 
der Auswirkung  

Klima und Lufthygiene  gering  Orts-/ Landschaftsbild  gering  

Boden und Fläche  mittel  Mensch (Erholung) nicht betroffen  

Wasser  gering Mensch (Immissionen) gering 

Tiere, Pflanzen und bio-
logische Vielfalt  

gering  Kultur-/Sachgüter  nicht betroffen  

 

Sonstige erhebliche Umweltauswirkungen sind durch das Vorhaben nicht zu erwarten. 


